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Antwortschreiben bitte unter Anfiihrung
der Geschaftszahl an die E-Mail-Adresse
ministerin@bmfj.gv.at richten.

Sehr geehrte Frau Prasidentin,

zur parlamentarischen Anfrage Nr. 2795/J betreffend Vaterkarenz der Abgeordneten Muhl-

berghuber und weiterer Abgeordneter darf ich lhnen Folgendes mitteilen:

Eingangs mdchte ich festhalten, dass - entgegen der Behauptung im Einleitungstext zur ak-
tuellen parlamentarischen Anfrage - im Zuge der Beantwortung zu der damaligen parlamen-
tarischen Anfrage 10456/J im Jahr 2012 keinerlei Angaben Uber die Anzahl von Vaterkarenz
getatigt wurden.

Vielmehr wurde schon damals - und wird neuerlich - festgehalten, dass zwischen (Vater-)
Karenz als arbeitsrechtliche Freistellung fir unselbstandig tatige Eltern und Kinderbetreu-
ungsgeld als finanzielle Familienleistung fiir alle Eltern (also z.B. auch fir Selbstéandige,
Landwirte, Nichterwerbstatige) unterschieden werden muss. Diese ZeitrAume missen sich
nicht decken.

Bei allgemeinen Fragen zur Vaterkarenz als arbeitsrechtliche Freistellung unter besonderem
Kindigungs- und Entlassungsschutz wenden Sie sich bitte daher an den dafir zustandigen

Bundesminister flr Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz.

Hintere ZollamtsstraRe 2b - 1030 Wien
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Zu den Fragen 1 bis 8:

In der Auflistung finden sich alle mannlichen Kinderbetreuungsgeldbezieher, aufgeschlisselt
nach den angefragten Berufsgruppen ab 2010 - da ab hier alle aktuellen 5 Varianten ver-
gleichbar sind.

Eine weiterfihrende Aufschlisselung nach Jahren ist nicht mdglich, da sich ein Kinderbe-
treuungsgeldbezug Uber mindestens 2 Monate bis maximal 30 Monate erstrecken kann und

daher eine entsprechende Zuordnung nicht moglich ist.

Stand 30.10.2014

Variante Variante Variante | Variante Variante

Berufsgruppe 30+6 20+4 15+3 12+2 12+2
ea KBG

1. Arbeiter 3324 3012 1084 1095 1241
2. Angestellte in der Privatwirtschaft 2115 3556 1250 1408 9118
3. Angestellte im &ffentlichen Dienst 329 611 215 159 1547
4. Beamte im Bundesdienst + 206 281 72 43 861
5. Beamte im Landesdienst
6. Wirtschaftstreibende und Selbstandi- 1182 1396 635 1259 1198
ge
7. Landwirte 959 573 156 246 94
8. Schiller und Studenten 220 295 118 236 11
SUMME 8335 9724 3530 4446 14070

Mit besten GrifRen,

Dr. KARMASIN
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BUNDESMINISTERIUM FUR
FAMILIEN UND JUGEND

AMTSSIGNATUR

Unterzeichner Bundesministerium fir Familien und Jugend

Datum/Zeit 2014-12-22T710:01:25+01:00

Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,
O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr

GmbH,C=AT
Serien-Nr. 1192254
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prifinformation

Informationen zur Prufung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at/. Die Bildmarke
und Hinweise zur Verifikation eines Papierausdrucks sind auf http://www.help.gv.at/ veréffentlicht.

www.parlament.gv.at




		http://www.signaturpruefung.gv.at
	PDF-AS
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




